Ergänzungen der Hausordnung durch die Kursleitung                 November 2009

1. 
Der Aufenthalt von Jungen in Mädchenzimmern ist ebenso wenig erlaubt wie der von Mädchen in den Jungenzimmern. Auch die entsprechenden Hausgänge sind von dieser Regelung betroffen. Die Unterkunft bietet zahlreiche Gemeinschafts-räume an: Speisesaal, Keller-Disco, Gymnastik-, Tischtennis-, Internetraum.

2. 
Rauchen und Alkoholkonsum sind in Übereinstimmung mit dem Jugendschutz-gesetz verboten. Dementsprechend ist auch untersagt, für Eltern oder Freunde alkoholische Getränke oder Tabakwaren zu besorgen.

3. 
Um die Bettruhe um 22.00 Uhr einzuhalten, begeben sich alle Schülerinnen und Schüler um 21.30 Uhr ohne Aufforderung auf ihre Zimmer.

4. 
Zu den Mahlzeiten gehen die Kursteilnehmer rechtzeitig in den Speisesaal. Es besteht Anwesenheitspflicht. Erkrankte können nach Absprache mit den Kurs-leitern von der Regelung ausgenommen werden; sie werden dann von Mit-schülern auf ihren Zimmern versorgt.


Die Tischbelegung darf nur mit Einverständnis der Küchenleitung verändert werden, da in der Küche nach Plan aufgetragen wird.

5. 
Vegetariern wird von der Küche ein eigener Tisch zugewiesen. Da ihre Speisen speziell zubereitet werden, wird auf die allgemeinen Verpflegungskosten ein Zuschlag erhoben.

6. 
Vorhandene Fernsehgeräte sind Hauseigentum und dürfen von Schülerinnen und Schülern ohne Erlaubnis nicht bedient werden. IPods  und andere elektronische Geräte sind einer Gemeinschaft nicht förderlich, Spiele und Tischtennisschläger hingegen schon!   
7. Nach dem täglichen Kursbetrieb gibt es bis zum Abendessen keinen freien Ausgang. Ausnahmen (etwa zum Kauf von erlaubten Getränken) müssen von der Kursleitung genehmigt werden. Rechtzeitige Rückkehr zum Abendessen ist selbstverständlich.

Nach dem Abendessen ist ein gemeinschaftlicher Ausgang unter Aufsicht einer Lehrkraft möglich (z.B. Kirchgang, Rodeln, Schlittschuhfahren u.a.).

 8. 
Für den dritten Tag des Skikurses ist ein halber Ruhetag vorgesehen; vor Ort wird den Umständen entsprechend festgelegt, ob er vormittags oder nachmittags stattfindet. Radstadt darf in dieser Ruhephase nicht verlassen werden, Ski- und Snowboardfahren sind untersagt. Gaststätten dürfen besucht werden; Rauch- und Alkoholverbot gelten dabei selbstverständlich weiter.

9.  
Die Zimmer werden nicht abgesperrt; daher sollte man Geldbeträge immer mit sich führen und andere Wertgegenstände sicher verwahren bzw. daheim lassen.

10.
Ein Arzt soll nur nach Absprache mit der Gruppen- bzw. Kursleitung aufgesucht werden. Die Abrechnung findet über den Gemeinde-Unfall-Versicherungs-Verband und die abgeschlossene Versicherung statt.

Geht jemand von sich aus ohne Erlaubnis zum Arzt, so müssen die entstehenden Mehrkosten von den Eltern getragen werden (mindestens das 2,3-fache eines Kassenpatienten!)
